
Anhang 3 zum Hygienekonzept des FC Rastede vom 04.08.2020 

Einteilung der Zonen  
auf der Sportanlage Köttersweg 

 
 

Zone 1   
 

Die Zonen 1 sind die jeweiligen Spielfelder einschließlich der Spiel-
feldumrandung! 
Hier halten sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendi-
gen Personengruppen auf! 
 

Dieses sind…   
• Spieler*innen 
• Trainer*innen 
• Funktionsteam 
• Schiedsrichter (Spiel) 
• Evtl. Medienvertreter 
• Ansprechpartner für Hygienekonzept 

In diesen Zonen ist die Kontaktausübung zulässig! 

 

 

Zone 2 
 

Die Zone 2 ist der Umkleidebereich/Duschen für alle Teams, die auf 
den jeweiligen Spielfeldern trainieren oder spielen! 
 

Zutritt haben hier nur… 
• Spieler*innen 
• Trainer*innen 
• Funktionsteam 
• Schiedsrichter u. Assistenten (Spiel) 
• Ansprechpartner für Hygienekonzept 

 

Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tra-
gen von Mund-Nasen-Schutz! 
Sollten sich noch andere Gruppen im Gebäude aufhalten, ist so lange 
zu warten, bis diese es verlassen haben! 
Die generelle Aufenthaltsdauer in diesem Bereich ist auf ein Minimum 
zu beschränken! 
 

 

 

 

 



 

 

Zone 3 
 

Als Zone 3 wird der sogenannte Publikumsbereich bezeichnet. 

Er umfasst alle frei zugänglichen Bereiche unter freiem Himmel 

einschl. der Zuschauertribüne. 
 

Die Publikumsbereiche werden durch das Haupttor am Parkplatz, 

unter Beachtung der Abstandsregeln, betreten und auch wieder 

verlassen. 
 

Die aktuell anwesende Gesamtpersonenzahl im Rahmen des 

Spielbetriebs sollte stets bekannt sein, da ab einer Besucherzahl 

von 51 Personen die Kontaktdaten festzuhalten sind. 

Ab dieser Personenzahl müssen die Zuschauer die Spiele sitzend 

verfolgen! 
 

Sollte die Besucherzahl von 50 Personen nicht erreicht werden, ist 

keine Dokumentation notwendig! Die Zuschauer dürfen das Trai-

ning bzw. Spiel stehend unter Beachtung der Abstandsregeln ver-

folgen. 
 

Hierbei ist zu beachten, dass alle auf dem Sportgelände anwesen-

den Personen, außer der im Spielbericht erfassten Sportler, also 

auch Trainer/Betreuer/Ordner/Presse/Vereinsheimpersonal auf 

die zulässige Anzahl der Zuschauer anzurechnen sind! 
 

Die Zuschauerzahl darf 500 Personen nicht überschreiten! 
 

 

 
Rastede, 04.08.2020 
 

Vorstand FC Rastede   

 
  


